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 Veröffentlicht am 11.06.1975

Norm

StGB §219

Rechtssatz

Für die Frage, ob eine Anzeige bestimmt ist, unzüchtigen Verkehr herbeizuführen, ist nur ihr objektiver Sinn

maßgebend; Ziel und Zweck müssen aus dem Inhalt der Anzeige unschwer erkannt werden können.
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